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Ubersetzte Landpreise

Im Quartier Zirich-Altstetten ist im Zen-
trum ein Grundstiick von 1100 m? in der
Bauzone W4 zu kaufen. Anstelle des
Zweifamilienhauses, das jetzt auf dem
Geldnde steht, konnten vier Kleinwoh-
nungen und acht Familienwohnungen ge-
baut werden. Der Verkaufspreis betragt
1980000 Franken; pro m? 1800 Fran-
ken.

Fir eine 3-Zimmer-Wohnung mit 100 m2
Wohnflache wiirde die monatliche Bela-
stung allein fir den Landteil gegen 1200
Franken betragen. Der gesamte Mietzins,
ohne Nebenkosten, kdme auf 3400 Fran-
ken zu stehen. Welche Familien, die
einen neuen Haushalt grinden und viel-
leicht sogar Kinder haben wollen, kén-
nen solche Preise bezahlen? [ ]

Bauen im Baurecht

Ein Beispiel: Eine Gemeinde in der Néhe
der Stadt Zirich wéire bereit, einige tau-
send Quadratmeter Land im Baurecht ab-
zugeben. Falls sich ein gemeinnitziger
Bautrdger finden lasst, der darauf preis-
ginstige Wohnungen baut, wird ein Preis
von 500 anstatt den ortsiiblichen 800
Franken angeboten — immer vorausge-
setzt, die Gemeindeversammlung stimmt
dem Vertrag zu. Bei 8000 m?2 ergdbe
dies eine Verginstigung um 2,4 Mio.
Franken, was sich spirbar auf die Woh-
nungsmieten auswirken wiirde. Der Miet-
preis fir eine 41/2-Zimmer-Wohnung
wurde auf 2800 Franken, ohne Neben-
kosten, hochgerechnet. [

Auch Auslénder
benétigen Wohnraum

Eine Alternative zum teuren Landerwerb
wdre die Ubernahme von Bauland im
Baurecht. Es gibt auch tatséachlich Ge-
meinden, welche bereit waren, Bauland
im Baurecht abzutreten. Allerdings sind
solche Beschlisse an eine Genehmigung
durch die Gemeindeversammlung gebun-
den. Und hier gelingt es immer seltener,
Baurechtszinsen durchzubringen, welche
unter dem Ertragswert eines Verkaufes
liegen.

Wie vielféltig der Druck auf den Woh-
nungsmarkt ist, lasst sich auch an den
Vermittlungsgesuchen verschiedener
Flichtlingsorganisationen ablesen. Jahr-
lich reisen etwa 40 000 Asylbewerberin-
nen und -bewerber in die Schweiz ein.
Davon benétigen etwa 10000 wenig-
stens voribergehend eine Wohnung. Es
ist klar, dass damit die Nachfrage nach
Wohnraum Gber unseren eigenen Mehr-
bedarf hinaus zusatzlich gesteigert wird.

Von der Schlichtungsbehorde

1989 mietete ein Ehepaar eine 31/2-Zim-
mer-Wohnung in einem 40jdhrigen
Mehrfamilienhaus im Erdgeschoss. An-
fang 1991 beanstandeten die Mieter
Feuchtigkeitsschaden in zwei Zimmern.
Die Fenster seien undicht, und in den Zim-
mern habe sich Schimmel angesetzt. Bei
Ubernahme der Wohnung wurde von
den Mangeln nichts festgestellt. Die Mie-
ter setzten eine Frist zur Behebung der
Schéden bis Ende Juli. Den Mietzins
(Fr. 1172.-) hinterlegten sie ab Mai bei
der Schlichtungsbehérde. Der Vermieter
kindigte das Mietverhdltnis. Nach einge-
hender Beratung kam die Schlichtungs-
behérde zu folgendem Vergleichsvor-
schlag: Reduktion des Mietzinses um 300
Franken pro Monat, Sanierung der Woh-
nung, Auszahlung der hinterlegten Miet-
zinse, Wiederanheben des Mietzinses
nach der Sanierung auf den alten Stand.
Wabhrend die Mieter mit dem Vorschlag
einverstanden waren, beharrte der Ver-
mieter auf dem vollen Mietpreis fir die
gesamte Daver. Ansonsten wollte er die
Kindigung nicht zuriickziehen. Somit
konnten sich die Parteien nicht einigen.
Der Vermieter kann den Entscheid an das
Mietgericht weiterziehen. ]

Schluss von Seite 18

Die Baugenossenschaften hoffen, dass
die Anleger in grosser Zahl Obligationen
der EGW in ihr Portefeville aufnehmen.
Vor allem die Pensionskassen und weite-
re Institutionen der zweiten Saule erhal-
ten jetzt die Gelegenheit, ohne Umtriebe
und zu marktiblichen Konditionen dem
preisginstigen Wohnungsbau vermehrt
Mittel zuzuteilen. Uber ihnen héngt be-
kanntlich noch immer das Damokles-
schwert staatlicher Vorschriften, die sie
zwingen wirden, Wohnbauhypotheken
abzugeben. EGW-Anleihen sind eine
freiwillige, marktkonforme Alternative da-
zv; die vom Bundesrat 1990 eingesetzte
«Expertenkommission fir Fragen des Hy-
pothekarmarktes» hat sie ausdricklich
gutgeheissen. Die Emissionszentrale ge-
denkt 1992 mit bis zu vier weiteren An-
leihen auf den Markt zu gelangen. fnm

EIN
PRODUKT

NACH
MASS

besorgen den fachgerechten
Einbau aller Fensterarten.

FENSTERFABRIK ALBISRIEDEN AG

FELLENBERGWEG 15, 8047 ZURICH
TELEFON 01/492 1145

Wir fabrizieren
und

12/91

19



	Sektion Zürich

